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Petitionen aus verschiedenen Quartieren sowie politische Vorstösse im Grossen Rat verlangen 
immer wieder das Einführen von Tempo 30 auf Quartiersammelstrassen. 

Auf Quartierstrassen mit Erschliessungsfunktion gilt in erster Linie Tempo 30 und auf 
Quartiersammelstrassen Tempo 50. Erreichen wollte man damit einerseits den 
Durchgangsverkehr aus den Quartierstrassen auf die übergeordneten Strassen zu verdrängen 
und andererseits den öffentlichen Verkehr, welcher Quartiersammelstrassen befährt, nicht mittels 
Temporeduktion zu behindern. Je langsamer aber gefahren wird, desto höher die Sicherheit aller 
Verkehrsteilnehmer/innen - vor allem aber der Kinder. 

Auf dem Bruderholz wurde bereits flächendeckend Tempo 30 eingeführt. Warum sollte dies nicht 
auch in der ganzen Stadt möglich sein? Das Argument der öffentliche Verkehr würde bei Tempo 
30 unnötig behindert ist nicht sehr stichhaltig, denn bereits heute kann er nicht überall die 
erlaubten Tempo 50 fahren. Ausserdem käme er bei Tempo 30 nur unwesentlich langsamer, 
dafür aber flüssiger vorwärts. 

Die Unterzeichnenden bitten deshalb die Regierung zu prüfen und zu berichten 

– ob die Strassennetzhierarchie bezüglich der Kriterien für die Zuweisung zu Tempo 30 
überprüft werden kann 

– ob es möglich ist im Interesse der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer auf Stadtgebiet 
generell Tempo 30 einzuführen. Ausgenommen von dieser Massnahme wären 
Ringstrassen und Hauptverkehrsachsen 

– ob auf Velo-Routen ohne Massnahmen (Radstreifen, Radweg) Tempo 30 eingeführt 
werden kann. 
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